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Luftreinhalteplan der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 2004  
 
04.1176.04, Bericht der UVEK vom   

 

://: Zustimmung mit Änderung  

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 
Regierungsrates Nr. 04.1176.03 vom 16. Oktober 2007 sowie in den Bericht der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission Nr. 04.1176.04 vom 27. August 2008, beschliesst: 
 

1. Vom Luftreinhalteplan der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft: Umsetzung 
und Weiterentwicklung 2007 wird Kenntnis genommen. 

2. Das Ziel, die von der Luftreinhalte-Verordnung vorgesehenen Grenzwerte bis 2015 
zu erreichen, ist in beiden Kantonen zu verfolgen. 

3. Der Regierungsrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft im Jahr 2010 einen Ergänzungsbericht zum 
Luftreinhalteplan vorzulegen. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 

Ablage:     


